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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1989

Norm

DSt 1872 §2 B

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der die Vertretung der verp3ichteten Partei übernimmt, obwohl er in dem selben

Zwangsversteigerungsverfahren zuvor - als Hypothekargläubiger - bereits in Verfolgung eigener Interessen tätig

geworden ist, begeht das Disziplinarvergehen der Doppelvertretung.
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